
Schulverband Gemeinschaftsschule Am Himmelsbarg
Moorrege

Beschlussvorlage

Freiwillige finanzielle Unterstützung des Schulverbandes für Lernmittel
und Klassenfahrten

Sachverhalt:

Auf der Sitzung der Schulverbandsversammlung vom 21.09.2023 wurde von Seiten
der Schulleitung mitgeteilt, dass sich Eltern von Schülerinnen und Schüler
vermehrt Lernmittel und/oder Klassenfahrten nicht mehr leisten können. Es haben
hierzu Gespräche mit dem Schulelternbeirat stattgefunden und es ist die Idee
entstanden, eventuell einen Verein zu gründen, der bedürftige Kinder unterstützt.
Hierzu bat sie um Unterstützung. Herr Ringel hat angeregt, über das Thema auf der
der nächsten Sitzungen zu beraten.

Stellungnahme der Verwaltung:

Bezieher von Wohngeld, Bürgergeld, Leistungen nach dem
Asylbewerberleistungsgesetzt oder Kinderzuschlag haben die Möglichkeit einen
Antrag auf Bildung und Teilhabe zu stellen. Näheres ist auch unter www.but-konto.de
zu finden. Mit den verschiedenen Leistungen für Bildung und Teilhabe (BuT) werden
Kinder und Jugendliche unterstützt. Hierzu gehören insbesondere:

- Die Übernahme der tatsächlichen Kosten für ein- und mehrtägige
Klassenfahrten

- Ein Zuschuss zum persönlichen Schulbedarf in Höhe von 174 Euro pro
Schuljahr

- Eine Lernförderung
- Die Teilnahme an der gemeinschaftlichen Mittagsverpflegung in der Schule
- Sowie ein Zuschuss zur Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben in der

Gemeinschaft (Sportverein, Musikschule o.ä.) in Höhe von 15,00 Euro
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monatlich.
Viele Eltern wissen nicht, welche Leistungen ihnen für ihre Kinder zustehen. Hier
sollte eine bessere Aufklärung erfolgen.

Für zusätzlich freiwillige Leistungen des Schulverbandes muss festgelegt werden,
welche Schüler, für welchen Bedarf einen Anspruch haben, und in welcher Höhe ein
evtl. Zuschuss gezahlt wird.

Bei der Gründung eines Vereins erfolgt die Vergabe von Geldern an die Eltern durch
den Verein. Finanziert wird ein Verein durch seine Mitgliedsbeiträge.

Finanzierung:

Die Höhe von zusätzlichen Leistungen kann nicht benannt werden.

Fördermittel durch Dritte:

- Keine -

Beschlussvorschlag:

Die Schulverbandsversammlung beschließt wie folgt:

__________________
(Ringel)


